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Zum Hinschied von Oberkriegs-
kommissär Maurice Juilland
Anfang September wurde in Saint-
Maurice Oberstbrigadier Maurice
Juilland im Kreise seiner Familie
beigesetzt. Der liebe Dahingegange-
ne wurde 1955 zum Oberkriegs-
kommissär gewählt. Bis 1966 hielt
Maurice Juilland diese Funktion
inne.

-r. Nach zehnjähriger erfolgreicher
Tätigkeit entschloss sich Oberstbri-

gadier Georg Rutishauser, am 30.

September 1955 als Oberkriegskom-
missär zurückzutreten, um das Präsi-

dium des Verbandes schweizerischer

Metzgermeister zu übernehmen. Der

Bundesrat wählte als neuen Waffen-
chef den damaligen Kommandanten
der Schulen der Verpflegungstruppen,
Oberst Maurice Juilland - einen
waschechten Hellgrünen. Denn im
Alter von 20 Jahren wurde er im
Herbst 1921 zum Kompanie-Fourier
befördert und leistete als solcher

anschliessend Dienst in einer Infante-
rie-Rekrutenschule und mit einer Ver-

pflegungskompanie. Von 1926 an,
also ab seinem Eintritt in den Instruk-
tionsdienst, hat er bis 1944 als Kias-
senlehrer und zuletzt als Schulkom-
mandant über 1500 Fouriere aller
Landesteile ausgebildet.

Diese Tätigkeit prägte auch die weite-

re militärische Laufbahn von Oberst-

brigadier Juilland. Er kannte alle Fra-

gen, die den Fourierdienst berührten.

Zudem unterstützte er in allen Belan-

gen rege die ausserdienstliche Arbeit
des Fourierverbandes und des damali-

gen Verbandes Schweizerischer Fou-

riergehilfen. Dazu hielt er einmal fest:

«... Es ist deshalb für mich nicht nur
eine selbstverständliche Pflicht, son-
dem auch eine Genugtuung, diese

wertvolle, uneigennützige Weiterbil-

dung der Fouriere und Fouriergehilfen

sowie die sehr erfolgreiche Wirksam-
keit ihres Fachorgans 'Der Fourier'
mit allen Mitteln und Kräften zu
unterstützen und zu fördern.»

Und 1966, als er sich in den verdien-

ten Ruhestand verabschiedete, schrieb

M. R. im «Fourier»: «Es fällt dem

Chronisten schwer, Abschiedswortc

für Oberstbrigadier Juilland zu schrei-

ben, der nach 1 ljährigem, fruchtba-

rem Wirken als Oberkriegskommissär
Ende dieses Jahres in den Ruhestand

tritt. Keiner, der den Waffenchef
der Versorgungstruppen federnden

Schrittes, braungebrannt und voller
Vitalität vor der Truppe oder im Ober-

kriegskommissariat wirken sieht,

kann sich mit dem Gedanken abftn-

den, dass dieser tätige Mann nun Müt-
ze und Waffenrock ablegt, um ins

Glied zurückzutreten.»

Mannigfach sind die ausserordentli-

chen Aufgaben, die in die Amtszeit

von Maurice Juilland fielen. Als wohl

wichtigste seien die Reorganisation
der Versorgungstruppen im Zusam-

menhang mit der Truppenordnung TO
61 und die Vermehrung der Tankbau-

ten und damit der Reserven an
Betriebsstoffen erwähnt.

Oberstbrigadier Juilland brachte für
die vielfaltigen Aufgaben hervorra-

gende Voraussetzungen mit. Von bril-
lanter Intelligenz, erkannte er rasch

das Wesentliche der Probleme und

steuerte konsequent auf einfache,

unkomplizierte Lösungen hin. Begabt
mit sicherer Menschenkenntnis, ver-
stand er es, die richtigen Leute an den

richtigen Ort zu stellen; er konnte

delegieren. Den auch im Bereich der

Armee wichtigen Fragen der For-

schung und Entwicklung widmete er
besondere Aufmerksamkeit. Versu-

chen und Neuerungen, wenn sie ihm
sinnvoll schienen, stand er immer auf-

geschlossen gegenüber.

In der von ihm präsidierten Waffen-

platzkommission zeichnete sich Mau-
rice Juilland durch viel welsches «bon

sens» und einen wahrhaft alemanni-
sehen Realismus aus, der vielleicht
manchmal als Schwarzscherei emp-
funden wurde, aber meistens Recht

behielt.

Die ideale Mischung von Realismus

und Temperament, verbunden mit
einer scharfen Beobachtungsgabe und

der nötigen diplomatischen Gewandt-

heit, vorstehenden Kanten elegant
auszuweichen, haben unserem Land
einen ausgezeichneten Chef des OKK
geschenkt, der noch lange unvergess-
lieh bleibt.

Besonders am Herzen lag dem ehe-

maligen Waffenchef die Ausbildung.
Nur zu gut sah er die Schwierigkeiten,
denen unser Milizsystem in einer Zeit
anhaltender, sogar überbordender
wirtschaftlicher Prosperität begegnet,

wo nicht «dienen», sondern «verdie-

nen» grossgeschrieben wird. Oberst-

brigadier Juilland richtete deshalb
sein Hauptaugenmerk auf die Gnind-

ausbildung.

Kurzum: Die Hellgrünen haben eine

über seine Pension hinaus liebgewor-
dene Persönlichkeit verloren. Sein

Verständnis unseren Anliegen ge-
genüber, sein Einsatz und seine Hin-
gäbe sichern ihm über's Grab hinaus

unsere bleibende Dankbarkeit. Seinen

Angehörigen sprechen wir unser tief-

empfundenes und aufrichtiges Beileid
aus.

Übrigens: Nachfolger von Oberstbri-

gadier Maurice Juilland wurde Oberst

Hans Messmer, 1913, von Thal SG,

sein bisheriger Stellvertreter.
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tum
Glosse des Monats

GPD. Habt Mut, liebe Leute, es

kann alles wieder besser werden.
Doch zunächst gilt es, ein paar
Sätze und Feststellungen vertieft
zur Kenntnis zu nehmen. Etwa
Folgendes: «Der Schweizer, der
vorher an bescheidene Selbstän-

digkeit gewöhnt war, muss jetzt
um die Gunst ausländischer
Machthaber buhlen.» Und weiter:
«Grundgesetze, nach denen die
Schweiz leben soll, werden vorge-
schrieben und wieder abgeschafft
und bald diese, bald jene Klasse in

Ungnade herabgestürzt oder mit
flüchtiger Gunst geschmeichelt.»
Ausserdem: «Die Fabriken blei-
ben leer und unbeschäftigt, Han-
del und Verdienst sind fast gänz-
lieh vernichtet. Denn, wer durch
Fleiss und Sparsamkeit sich ein

Kapital gesammelt hat, dem sind
Häuser und Güter entwertet, Kon-
kurse rauben ihm noch das Übri-

ge, die Schuldner können nicht
bezahlen.» Und übrigens: «Euro-

pa ist zu zerrüttet und entnervt, als

dass wir einige Hilfe zu erwarten
hätten.» Zum Schluss: «Wo ist sie

hin, die öffentliche Reinlichkeit,
Ordnung und Bequemlichkeit,
dessen Anblick eine sanfte Stirn-

rnung über das Gemüt verbreite-
te?»

Wer jetzt meint, das seien Zitate

aus der Rede irgend eines als

«Populist» bezeichneten Paria-

mentariers, der ist auf dem Holz-
und Kniippelweg. Die obigen Sät-

ze stammen alle von einem Herrn
Carl Ludwig von Haller, welcher

genug hatte von der Schweiz und

nach Weimar ausgewandert ist.

Dort hat er voller Wut ein Buch

geschrieben über seine alte Hei-
mat. Und das alles war im Jahr -
1801...

Wie sich doch die Geschichte stets

wiederholt!

VOR 51 JAHREN

Der Meyerhofer-Prozess

Am 31. Juli 1947 ging der mon-
struöseste Prozess der schweizeri-
sehen Militärjustiz mit der Urteils-
verkündung vorläufig zu Ende. Er
begann am 12. Februar bei grosser
Kälte und endete nach einer Dauer
von 171 Tagen in dergrössten Som-
merhitze. Meyerhofer wurde am
22. November 1943 verhaftet. Es

brauchte also bis zur Fällung des

Urteils drei Jahre, 8 Monate und 10

Tage. Die Anklageschrift umfasst
700 Seiten, das Urteil über 300.
Daneben häufen sich ganze Berge
von Akten.

Der Hauptschuldige, H. D. Meyer-
hofer, wurde vom Divisionsgericht
8 zu acht Jahren Zuchthaus (abzüg-
lieh drei Jahre Untersuchungshaft),
Geldstrafen, Ausschluss aus dem
Heer und Einstellung in der bürger-
liehen Ehrenfähigkeit während fünf
Jahren verurteilt. Der Verteidiger
meldete sofort nach der Urteilsver-
kündung Nichtigkeitsbeschwerden
an, der Auditor schloss sich seiner-
seits der Kassationsbeschwerde an,
so dass der Prozess noch weiter-
ging. Eine grössere Zahl von Mitan-
geklagten erhielten kürzere Gefäng-
nisstrafen, zum Teil bedingt erlas-
sen.

Zum Schluss sei uns aber noch eine

Bemerkung gestattet: «War es wirk-
lieh notwendig, um diese Korrup-
tionsaffäre einen solchen Monster-

prozess aufzuziehen? Selbstver-
ständlich wollen wir die Taten des

H. D. Meyerhofer und seiner Mitan-
geklagten nicht beschönigen. Sie
sind im grössten Mass verwerflich
und haben auch allen Verwaltungs-

und Verpflegungsfunktionären
moralisch geschadet, sodass nicht

genug darauf hingewiesen werden
kann, dass es sich hier doch beim

gewaltigen Umfang, den das

militärische Rechnungswesen ein-

nimmt, um eine Einzelerscheinung
handelt. Auch mag die Tatsache,
dass die Veruntreuung im Sektor
der Internierung erfolgte, an der
nicht nur die Schweiz, sondern auch
das Ausland interessiert ist, eine

gewisse Ausdehnung des Prozesses

verlangt haben. Trotzdem will uns
scheinen, dass man diesen Prozess

doch allzusehr aufgeblasen hat,
besonders wenn man ihn vergleicht
mit Prozessen gegen Landesverrä-

ter, die in bedeutend kürzerer Zeit
und unter weniger grosser Publizität
durchgeführt wurden, wobei die
Tatbestände häufig auch sehr ver-
worren sind. Dabei ist das Delikt
des Landesverräters aber doch
sicher weit schwerer und schadet
dem Lande weit mehr als die unlau-
teren Machenschaften eines H. D.

Meyerhofer und seiner Komplizen,
was sich ja auch im Strafmass zeigt.
Le.

«Der Fourier», zltigi«? 7947

Anmerkung der Redaktion

-r. Die verschiedenen Verfehlungen
des H. D. Meyerhofer im eidgenös-
sischen Kommissariat für Internie-

rung und Hospitalisierung (EKIH)
lassen sich wie folgt zusammenfas-

sen: wiederholter gewerbsmässiger
Betrug, wiederholte Anstiftung
dazu, Betrugsversuch, Urkundenfäl-
schung, wiederholte und fortgesetz-
te Bestechung, Annahme von
Geschenken, fortgesetzte ungetreue
Geschäftsführung, wiederholte Ver-
untreuung, Missbrauch und Ver-
schleuderung von Material, Nicht-
befolgung von Dienstvorschriften,
Verletzung des Dienstgeheimnisses
usw. Dazu schrieb die «Neue Zür-
eher Zeitung» unter anderm:

«Schwerwiegend ist die Feststel-

Der Fourier 9/98



26 In Kürze

forfseteung von 5e/Ve 25

lung des Berichtes, dass über die für
Fürsorgezwecke beim EKIH beste-
henden Spezialkassen überhaupt
keine Kontrolle bestand. Dadurch
sind zweckwidrige Ausgaben (z. B.

wurden aus einer dieser Kassen

Adjutantenschniire für einen Offi-
zier bezahlt) und auch krasse Ver-
mögensdelikte (ein Fouriergehilfe
Fleury hat aus einer solchen Kasse
Fr. 35 000.— unterschlagen) ermög-
licht worden.»

Friedensförderung
ab. Der Bundesrat hat das Dienstregle-
ment der Schweizerischen Armee (DR 95)

mit einem Anhang für den Friedensforde-

rungsdienst ergänzt. Die Änderung tritt am
1. Oktober in Kraft.

Apropos Gelbmützen
-r. In verschiedenen Tageszeitungen
erschien kürzlich ein Inserat für eine all-

fällige Nachrekrutierung von Gelbmützen

zur logistischen Unterstützung der OSZE-

Mission in Bosnien-Herzegowina. Die

Abteilung Friedenserhaltende Operationen

(AFO) sucht für die erste Jahreshälfte

1999 mit einer Verlängerungsmöglichkeit
bis zu maximal sechs Monaten unter
andern: Postbeamte, Küchenchefs/ Köche,

kaufmännisch geschulte Personen (Four,
Four Geh), Stabsoffiziere (u.a. Qm) usw.

Zusätzliche notwendige Auskünfte wer-
den unter der Telefonnummer 031

324 01 98 (Generalstab/UG Operationen,
AFO/Sektion Personal und Finanzen,
3003 Bern) erteilt.

RUAG-Gruppe
thk./-r. Der Bundesrat hat die strategischen

Ziele festgelegt, nach welchen sich die

Rüstungsunternehmen des Bundes in den

Jahren 1999 bis 2002 auszurichten haben.

Diese Betriebe werden unter dem Hol-

dingdach der RUAG Schweiz AG ab

kommendem 1. Januar in der Form von

privatrechtlichen Aktiengesellschaften

operativ tätig sein. Die Holding verbleibt

vorerst zu hundert Prozent Bundesbesitz.

Von der Umwandlung in Aktiengesell-
schatten sind betroffen: die SE Schweize-

rische Elektronikunternehmung mit
Hauptsitz in Bern, die SF Schweizerische

Unternehmung für Flugzeuge und Syste-

me mit Hauptsitz in Emmen, die SM

Schweizerische Munitionsunternehmung
mit Hauptsitz in Thun und die SW Schwei-

zerische Unternehmung für Waffensyste-

me in Thun. Gegründet werden soll auch

eine Management AG, welche die operati-

ve Führung des Konzerns unterstützt und

ausgewählte Dienstleistungen für die Kon-

zemgesellschaften erbringt.

MILFIS-Testsystem
ri. Die technische Erprobung des MILFIS-
Testsystems Command, Control and

Communication) durch die Gruppe

Rüstung ist abgeschlossen. Die Leistungs-

fähigkeit der vorliegenden Softwareversi-

on genügt den Anforderungen für eine

Seriebeschaffung und operationelle Nut-

zung durch die Schweizer Armee noch

nicht. Eine Weiterentwicklung des

Systems aus Deutschland wird erst nach

2000 erhältlich sein. Bis zu deren Ein-

führung soll eine handelsübliche Büroin-

formatiklösung in den Stäben und Grossen

Verbänden eingesetzt werden.

Grundsteinlegung
-r. Im Beisein von Bundesrat Adolf
Ogi ist am 31. August in Tenero der
Grundstein für den Ausbau des dorti-
gen Centra sportivo nazionale della
gioventù CST gelegt worden. Kosten-

punkt: 50 Millionen Franken. Das

Projekt soll bis Anfang 2000 fertig
sein.

6. EOG-Revision
-r. Die Kommission für soziale
Sicherheit und Gesundheit des

Ständerates (SGK) hat der 6. EO-
Revision (Bundesgesetz über die

Erwerbsersatzordnung für Dienst-
leistende in Armee, Zivildienst und

Zivilschutz) mit 9 zu 0 Stimmen bei

2 Enthaltungen zugestimmt, mit der

möglichst bald eine Besserstellung
der Dienstleistenden erzielt werden
soll. Die Revision sieht eine zivil-
standsunabhängige Grundentschä-

digung für Dienstleistende vor, da

unterschiedliche Entschädigungs-
ansätze für Alleinstehende und Ver-
heiratete nicht mehr den Gegeben-
heiten entsprechen. Vorgesehen ist

auch die Einführung einer Betreu-

ungszulage für Personen, die ent-
weder alleinerziehend sind oder

wegen der Betreuung von Kindern
ihre Erwerbstätigkeit in erhebli-
ehern Masse eingeschränkt haben.

Gegenüber dem Entwurf des Bun-
desrats beantragt die SGK zwei
Änderungen: So soll die Betreu-

ungszulage nur ausgerichtet wer-
den, wenn der Dienstleistende
nachweislich zusätzliche Kosten

gehabt hat. Zweitens soll die

Grundentschädigung während Be-

förderungsdiensten nicht 60, son-
dem 65 Prozent des durchschnittli-
chen vordienstlichen Erwerbsein-
kommens betragen. Weiteres in der
Flerbstsession!

Genesungswünsche an Divisionär Pulver

-r. Der Stellvertretende Inspektor BALOG, Brigadier Jean-Jacques
Chevalley, orientierte Berufsoffiziere und -Unteroffiziere, Fachlehrer
sowie das Verwaltungspersonal über die notgedrungene Abwesenheit
des Inspektors BALOG, Divisionär Elans Pulver. Dieser weilt
momentan noch immer in einer Klinik im Baselbiet. Sein Gesund-
heitszustand sei jedoch im Moment stabil, jedoch könne mit einer
kurzfristigen Rückkehr noch nicht gerechnet werden. «Der Fourier»
wünscht Divisionär Hans Pulver und seinen Angehörigen alles Gute
und viel Kraft, gemeinsam die Krankheit zu überwinden.
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